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LWB unterirdischer Löschwasserbehälter (Zusatzzeichen)

§ 9 (1) 25 BauGB

§ 9 (1) 20, 25, 25a u. 25 b und § 9 (6) BauGB

Anpflanzen von Bäumen

§ 9 (1) 25 BauGB

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten
sind (Sichtdreiecke)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

§ 9 (1) 25 a BauGB

F mind.
……… m2

§ 9(1) 3 BauGB

Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes

§ 16 (5) BauNVO

319

I.  Planungsrechtliche Festsetzungen  

1.  Art der baulichen Nutzung

1.1 Allgemeine Wohngebiete (WA)
 (§ 9 (1) 1 BauGB; § 4 BauNVO)
 

 In den allgemeinen Wohngebieten (WA) sind Wohngebäude und die der Versorgung des
Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen für soziale und
gesundheitliche Zwecke zulässig. Alle anderen Nutzungen gem. § 4 (2) und (3) BauNVO sind
unzulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Höhe baulicher Anlagen
 (§ 9 (1) 1 BauGB; § 16 (2) 4 und § 18 (1) BauNVO)

 Als unterer Bezugspunkt der Trauf- und Firsthöhen und der Oberkante des Erdgeschoß-
Fertigfußbodens gilt die mittlere Planungshöhe der Oberkante der anbaufähigen Verkehrsfläche
im Anschlussbereich Grundstück/Straße.

 

 Als oberer Bezugspunkt gilt die Trauf- bzw. Firsthöhe.
 

 Traufhöhe
 Die Traufhöhe bezeichnet den Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut (sh. Neben-

zeichnung 1).

 Firsthöhe
 Die Firsthöhe bezeichnet die Oberkante der Dachhaut am höchsten Punkt des Daches (sh.

Nebenzeichnung 1).

 Oberkante des Erdgeschoß-Fertigfußbodens
 Die max. zulässige Oberkante des Erdgeschoß-Fertigfußbodens wird mit 0,5 m über dem unteren

Bezugspunkt festgesetzt.

 Höhenfestsetzungen bei steigendem bzw. fallendem Gelände
 Steigt das Gelände von dem unteren Bezugspunkt zur nächstgelegenen Gebäudeseite ≥1,0 m ist

eine Überschreitung der festgesetzten Trauf- und Firsthöhen und der Oberkante des Erdgeschoß-
Fertigfußbodens bis max. 1,0 m zulässig.

 Fällt das Gelände von dem unteren Bezugspunkt zur nächstgelegenen Gebäudeseite ≥1,0 m sind
die festgesetzten Trauf- und Firsthöhen um 1,0 m zu reduzieren, die festgesetzte Oberkante des
Erdgeschoß-Fertigfußbodens kann um max. 1,0 m unterschritten werden.

 (sh. Nebenzeichnung 2)

 Zulässige Überschreitungen der Höhenfestsetzungen
 Bei Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen ist ein Überschreiten dieser Höhenfestsetzungen

durch technische Aufbauten wie Schornsteine, Antennenanlagen oder Photovoltaikanlagen
zulässig.

2.2 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche
 (§ 9 (1) 1 BauGB; § 16 (2) 1 und § 19 (3) BauNVO)

 Als maßgebend für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche wird die als WA festgesetzte Fläche
zuzüglich der privaten Grünfläche des jeweiligen Baugrundstückes festgesetzt.

2.3 Geschossigkeit
 (§ 9 (1) 1 BauGB; § 16 (2) 3 und § 20 BauNVO)

 Bei einer 2- bzw. 3-geschossigen Bebauung wird das letzte Geschoss zwingend als Dachgeschoss
definiert (sh. Nebenzeichnung 3).

3. Mindestmaß für die Größe von Baugrundstücken
 (§ 9 (1) 3 BauGB)

 Die in der Planzeichnung festgesetzten Mindestgrundstücksgrößen beziehen sich auf die als WA
festgesetzten Fläche zuzüglich der privaten Grünfläche des jeweiligen Baugrundstückes.

4. Überbaubare Grundstücksflächen
 (§ 9 (1) 2 BauGB; § 23 (2) u. (3) BauNVO)

 Die straßenseitigen Baugrenzen bzw. Baulinien dürfen durch Vorbauten überschritten werden, pro
Gebäude auf einer Länge von max. der halben Gebäudebreite, längstens jedoch 4,0 m, in einer
Tiefe von max. 1,0 m sowie einer Höhe von einem Geschoß zuzüglich der Dachkonstruktion.

 Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) dürfen von den Baulinien zurückgesetzt errichtet
werden.

5. Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und Nebenanlagen
 (§ 9 (1) 2, 4 BauGB, §§ 12, 14 BauNVO)

 Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) im Sinne des § 12 BauNVO und Nebenanlagen im
Sinne des § 14 BauNVO sind zwischen der Straßenbegrenzungslinie der Planstraßen und den
straßenseitigen Baugrenzen bzw. Baulinien unzulässig.

6. Anzahl von Stellplätzen
 (§ 9 (1) 4 BauGB; § 12 (6) BauNVO)

 Für die Wohnhäuser sind je Wohnung 2 Stellplätze auf dem dazugehörigen Grundstück nachzu-
weisen. Stellplätze dürfen auf den zulässigen Grundstückszufahrten angerechnet werden.

7. Nebenanlagen
 (§ 9 (1) 4 BauGB; § 14 BauNVO)

 Nebenanlagen für die Kleintierhaltung sind unzulässig.

8. Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen
 (§ 9 (1) 17 BauGB)

 Aufschüttungen und Abgrabungen innerhalb der festgesetzten Baugebiete sind nur zur
Angleichung der Geländeoberfläche (sh. IV. Hinweise/Pkt. 8) an die Straßenverkehrsfläche und zur
Gartengestaltung zulässig.

 Aufschüttungen und Abgrabungen innerhalb der festgesetzten Baugebiete sind nur bis zu einer
Höhe oder Tiefe von maximal 0,75 m in Bezug auf die Geländeoberfläche (sh. IV. Hinweise/Pkt. 10)
zulässig. Sie sind durch Böschungen oder Stützmauern abzufangen. Die Stützmauern sind bis zu
einer Höhe von maximal 0,75 m (oberhalb der Geländeoberfläche) zulässig. Die maximale Höhe
von 0,75 m gilt auch für Stützmauern bei Einfriedungen.

 
9.  Geh- Fahr- und Leitungsrechte
 (§ 9 (1) 21 BauGB)

 Für die innerhalb des Plangeltungsbereiches vorhandenen bzw. geplanten Ver- und Ent-
sorgungsanlagen und -leitungen (z. B. Erdkabel, Fernmeldekabel, Wasser- und Abwasser-leitungen,
Gasleitungen etc.) werden entsprechend der Örtlichkeit Geh-, Fahr- und Leitungs-rechte
zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger eingeräumt.

10.  Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
 (§ 9 (1) 24 BauGB)

 Im Plangebiet sind nur stationäre Geräte (wie Klimageräte, Kühlgeräte, Lüftungsgeräte,
Wärmepumpen und Miniblockheizkraftwerke) zulässig, die folgende Anforderungen einhalten:

 Die o.g. stationären Geräte sind von allen Oberflächen, einschließlich dem Boden, entkoppelt
aufzustellen.

II.  Grünordnerische Festsetzungen
 (§ 9 (1) 15, 20 und (6) BauGB)

1. Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen

1.1 Vermeidungsmaßnahme VAFB1: Fledermausfreundliches Lichtmanagment

 Im Plangebiet sind für Außenbeleuchtungsanlagen nur energieeffiziente, umweltverträgliche
Lichtquellen wie LED-Lampen ohne Blauanteil und mit amberfarbenem Licht (<2.700 K) zu
verwenden. Die Beleuchtung muß nach unten gerichtet sein.

1.2  Vermeidungsmaßnahme VAFB2: Schutz von Brutvögeln durch zeitliche Beschränkung der  
Rodungsarbeiten

 Bei Gehölzentnahmen ist zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG die
gesetzliche Sperrfrist gemäß § 39 (5) 2 BNatSchG vom 01. März bis zum 30. September einzuhalten.

1.3  Vermeidungsmaßnahme VAFB3:  Schutz von Bodenbrütern durch zeitliche Beschränkung des  
Erschließungsbeginns

 Der Beginn der Erschließungsarbeiten auf landwirtschaftlichen Nutzflächen ist außerhalb des
Zeitraumes vom 01. März bis 31. August durchzuführen. Ein Brachliegen der Fläche über einen
Zeitraum von mehr als 14 Tagen ist zu vermeiden, andernfalls sind geeignete Vergrämungs-
maßnahmen umzusetzen. Ungenutzte Bauflächen sind regelmäßig zu mähen.

1.4  Schutzmaßnahme S1:   Schutzzaun an flächigen Gehölzbeständen

 Zum Schutz der flächigen Gehölzbestände innerhalb des Plangebietes ist während der Bauphase
ein mind. 2,0 m hoher standfester Schutzzaun aufzustellen. (Beachtung der DIN 18920, RAS-LP4,
ZTVE-Stb)

2.  Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes

2.1  Kompensationsmaßnahme A1:  Anpflanzung von Einzelbäumen an Planstraßen

 Entlang der neu angelegten Planstraßen sind 28 standortgerechte kleinkronige Laubgehölze als
Hochstämme zu pflanzen.

 Pflanzqualität:  Hochstamm; 16-18 cm StU.; 3xv.; m. B.
 Gehölzart:  Feldahorn (Acer campestre) 'Elsrijk'
    Mehlbeere (Sorbus aucuparia) 'Magnifica'
    Hainbuche (Carpinus betulus) 'Frans Fontaine', Säulenform

2.2  Kompensationsmaßnahme A2:  Anpflanzung von Einzelbäumen auf öffentlicher Grünfläche

Auf der öffentlichen Grünfläche sind 4 standortgerechte heimische Laubgehölze als Hochstämme
zu pflanzen.

Pflanzqualität: Hochstamm; 16-18 cm StU.; 3x v.; m. B.
Gehölzart:  Feldahorn (Acer campestre)
   Winter-Linde (Tilia cordata)
   Hainbuche (Carpinus betulus)
   Wildbirne (Pyrus pilaster)

2.3  Kompensationsmaßnahme A3/AAFB1:  Anlage einer freiwachsenden Siedlunghecke am südlichen
Plangebietsrand

Am südlichen Plangebietsrand sind zwei 2-reihige freiwachsende Siedlungshecken mit Größen von
652 m2 und 458 m2 aus standortgerechten heimischen Strauch- und Baumarten anzulegen.
Die Längen betragen ca. 130 m bzw. 92 m und die Breite 5 m.

(Pflanzliste sh. Pkt. 2.6)

2.4  Kompensationsmaßnahme A4/AAFB1: Anlage einer freiwachsenden Siedlunghecke am nörlichen
Plangebietsrand

Am nördlichen Plangebietsrand ist eine 2-reihige freiwachsende Siedlungshecke mit einer Größe
von 1.078 m2  aus standortgerechten heimischen Strauch- und Baumarten anzulegen.
Die Länge beträgt ca. 219 m und die Breite 5 m.

(Pflanzliste sh. Pkt. 2.6)

2.5  Realisierung und Pflegemaßnahmen für Kompensationsmaßnahmen A1 und A2 (Pkt. 2.1 und 2.2)

Die Baumscheiben sind wasser- und luftdurchlässig mit einer Mindestfläche von je 12 m2 auszu-
bilden.
Die Standsicherung erfolgt mittels Dreibock mit Entfernung nach dem 5. Standjahr.
Die Pflanzstandorte sind entsprechend der Ausführungsplanung der Erschliessungsanlagen
festzulegen und können von der Darstellung in der Planzeichnung abweichen. Bei der Pflanzung ist
die Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen zu beachten.
Für die Pflanzung wird eine über 5 Jahre laufende Fertigstellungs- und Entwicklungspflege fest-
gesetzt. Der dauerhafte Erhalt ist zu gewährleisten.
In den ersten 10 Jahren sind für eine gleichmäßige Kronenentwicklung 2 Erziehungsschnitte durch-
zuführen.

2.6  Pflanzliste, Realisierung und Pflegemaßnahmen für Kompensationsmaßnahmen A3 und A4
 (Pkt. 2.3 und 2.4)

 Pflanzliste Sträucher:
 Pflanzqualität: 80-100 cm; 2x v.; o. B.
 Gehölzart: Hasel (Corylus avellana)
    Hundsrose (Rosa canina)
    Schlehe (Prunus spinosa)
    Kornelkirsche (Cornus mas)
    Gewöhnlicher Schneeball (Viburnus opulus)
    Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna)
    Vielblütige Rose (Rosa multiflora)

 Pflanzliste Heister:
 Pflanzqualität: 150-175 cm; 2 xv.; o. B.
 Gehölzart: Sandbirke (Betula pendula)
    Feldahorn (Acer campestre)
    Wild-Apfel (Malus sylvestris)
    Hainbuche (Carpinus betulus)
 

Der Abstand der Pflanzen in der Reihe beträgt 1 m und zwischen den Reihen 1,5 m.
Die Heister sind versetzt in den Reihen zu pflanzen. Pro Grundstück ist mindestens ein Heister zu
pflanzen.
Die Heister sind mit einem schrägen Baumpfahl als Standsicherung zu versehen.
Die am südlichen Plangebietsrand zu pflanzenden Hecken (Kompensationsmaßnahme A3) sind in
Richtung der freien Landschaft mit einem mind. 1,6 m hohen Knotengeflechtzaun gegen
Wildverbiss zu schützen (Abbau der Schutzeinrichtung bei gesicherter Kultur, frühestens jedoch
nach 5 Jahren). Es kann auch eine ebenfalls mind. 1,6 m hohe Grundstückseinfriedung als Schutz
gegen Wildverbiss dienen.
Die Hecken sind max. 1x pro Jahr im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28./29. Februar zu
schneiden.
Für die Pflanzung wird eine über 5 Jahre laufende Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
festgesetzt. Der dauerhafte Erhalt ist zu gewährleisten.

3.  Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes

3.1  Zuordnungsfestsetzung
 (§ 9 1a) BauGB)

 Die festgesetzte Kompensationsmaßnahme E1 außerhalb des Plangebietes (sh. Pkt. 3.2) ist den
Eingriffen in Natur und Landschaft innerhalb des Plangebietes zugeordnet.

3.2 Kompensationsmaßnahme E1 außerhalb des Plangebietes

Für den nicht im Plangebiet zu realisierenden Kompensationsbedarf von 38.549 m2 Kompen-
sationsflächenäquivalenten (= 38.549 Ökopunkte) sind weitere funktionsbezogene Maßnahmen
außerhalb des Plangebietes zu erbringen.
Die Kompensationsverpflichtung wird mittels schuldbefreiender Wirkung von der LGE
Mecklenburg-Vorpommern GmbH als Eingriffsverursacherin an die Landgesellschaft Mecklenburg-
Vorpommern mbH als anerkannte Flächenagentur gemäß Ökokontoverordnung M-V und § 15
BNatSchG abgetreten. Hierzu hat eine vertragliche Sicherung zwischen beiden Parteien zu
erfolgen.

4. Maßnahmen zur Sicherung des Bodens und des Wasserhaushaltes
 (§ 9 (1) 14 und 20 BauGB)

 Auf den privaten Grundstücken sind Gehwege und Stellplätze in wasser- und luftdurchlässigem
Aufbau herzustellen. Die Wasser- und Luftdurchlässigkeit des Bodens wesentlich mindernde
Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Betonierung oder Asphaltierung sowie das
Entstehen von schädlichen Bodenverdichtungen durch erhebliche mechanische Belastungen sind
unzulässig.

III.  Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
 (§ 9 (4) BauGB i. V. mit § 86 LBauO M-V)

1.  Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen

1.1  Fassadengestaltung
 (§ 86 (1) 1 LBauO M-V)

 In den mit WA gekennzeichneten allgemeinen Wohngebieten sind für die Hauptgebäude und
Garagen als Fassadenmaterial entweder heller mineralischer Putz, Holz (Holz nur bis zu 20% der
Außenwandflächen) oder Ziegelmaterial in folgenden Farbtönen und Nuancierungen zu
verwenden:

 Putz:
 Der Schwarz-Bunt-Anteil der hellen Außenfassaden darf nach dem Farbcode des Natural-Colour-

Systems (NCS) nicht mehr als 20% betragen.

 Holz:
 Holz darf nur in naturbelassenen Farbtönen verwendet werden.

 Ziegelmaterial:
 • rot/bunt
 • dunkelrot/bunt
 • rotbraun/bunt
 • dunkelbraun/bunt

 Es sind nur zwei Ziegel-Farbtöne zur Fassadengestaltung zulässig. Farbschattierungen innerhalb der
jeweiligen Ziegelserie gelten als eine Farbe.

 Muster in der Fassade durch Versatz von Ziegeln, Formatwechsel bzw. Ornamentierungen sind
innerhalb einer selben Farbe zulässig.

 Die Kombination von Putz und Ziegelmaterial ist zulässig.
 Die Außenwandgestaltung von Garagen ist im Material des Hauptgebäudes vorzunehmen.

 Die Außenfassaden von Doppel- und Reihenhäusern sind in ihrer Material- und Farbwahl einheitlich
auszubilden.

 Solar- und Photovoltaikanlagen an Gebäudefassaden sind unzulässig. Dies gilt auch für Neben-
anlagen.

1.2  Dachgestaltung
 (§ 86 (1) 1 LBauO M-V)

 In den mit WA gekennzeichneten allgemeinen Wohngebieten sind für die Hauptdachflächen nur
Sattel- und Walmdächer mit einer Dachneigung von 20-52° zulässig.

 Als Neigung für Dachnebenflächen von Hauptgebäuden sind nur 20-70° zulässig.
 Für Nebenanlagen, Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind zusätzlich zu den

vorgenannten Dachformen auch Flachdächer bis 5° Dachneigung zulässig.
 

 Für alle baulichen Anlagen mit einer Dachneigung von 20°-70° sind nur unglasierte rote und
anthrazitfarbene Dachziegel bzw. Dachpfannen zulässig.

 Für Dachgauben, Vordächer, untergeordnete Gebäudeteile und Wintergärten sowie Neben-
anlagen, Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind zusätzlich zu den vorgenannten
Dacheindeckungen auch bituminöse Eindeckungen, nichtreflektierende Metalleindeckungen,
Glas und Gründächer zulässig, Flachdächer sind zwingend dauerhaft zu begrünen.

 Die Dächer von Doppel- und Reihenhäusern sind in ihrer Neigung sowie ihrer Material- und
Farbwahl einheitlich auszubilden.

 Bei der Errichtung von Doppel- bzw. Reihenhäusern sind die Trauf- und Firsthöhen einheitlich
auszubilden.

 Solar- bzw. Photovoltaikanlagen sind nur auf Dachflächen zulässig. Aufgeständerte Anlagen sind
nur auf Nebenanlagen zulässig. Überkragende Anlagen sind unzulässig. Es sind nur Module mit
Antireflexionsbeschichtung zu verwenden.

 
2.  Einfriedungen

 Gabionenwände sind für den Abschluss der privaten Baugrundstücke zu den öffentlichen Straßen
unzulässig.

 Einfriedungen entlang der Straßenbegrenzungslinie sind nur bis zu einer Höhe von max. 1,2 m
zulässig. Dies gilt auch auf einer Länge von 2,0 m für die von der Straßenbegrenzungslinie ab-
gehenden Grundstückseinfriedungen.

 Im Sichtbereich von Straßenkreuzungen und Einmündungen wird für Einfriedungen eine max. Höhe
von 80 cm festgesetzt.

 Das Regenrückhaltebecken im Plangebiet ist einzuzäunen.

3.  Gestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

 Die Verkehrsflächen des öffentlichen Erschließungssystems sind in Pflastermaterialien oder in
Asphalt auszubilden.

4.  Einfahrten / Verkehrsgrün
 (§ 86 (1) 4 LBauO M-V)

 Die Grundstücksein- und -ausfahrten sind in einer Breite von max. 5,0 m zulässig.
 Für Einfamilienhausgrundstücke ist nur eine Einfahrt zulässig.
 Die Verschiebbarkeit der öffentlichen Parkstände, der Grundstücksein- und -ausfahrten, der

Pflanzflächen der Straßenbäume sowie die Unterbrechung des Verkehrsgrüns für Grundstücksein-
und -ausfahrten  ist auf Nachweis der Erforderlichkeit zulässig.

 
5.  Vorgarten- und Gartenbereiche

 Als Vorgartenfläche wird der Bereich zwischen straßenseitiger Baugrenze bzw. Baulinie und
zugehöriger Straßenbegrenzungslinie festgelegt. Zulässig ist das Anpflanzen von Laubbäumen,
Bodendeckern, niedrig wachsenden Sträuchern und Gräsern sowie das Anlegen von
Staudenbeeten.

 Bekiesungen der Vorgarten- und Gartenfläche (Schottergärten) sind unzulässig. Ausgenommen
davon sind Zufahrten und Zuwegungen.

6.  Gestaltung von Standorten für Restmüll- und Wertstoffbehältern auf den Baugrundstücken

 Standorte für Restmüll- und Wertstoffbehälter sind durch Einhausung, Sichtschutzelemente oder
Eingrünung mit Hecken aus Laubgehölzen dauerhaft abzuschirmen.

7. Oberirdische Behälter/Tanks

 Die oberirdische Aufstellung von Behältern/Tanks ist unzulässig.

8.  Werbeanlagen

 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung am Gebäude, im Erdgeschoß und nur in einer
Größe von maximal 0,3 m2 zulässig.

 Werbungen mit Licht, Signalfarben, spiegelnden Flächen, wechselnden Motiven oder bewegten
Teilen sind unzulässig.

IV.  Hinweise
 (§ 9 (6) BauGB)

1. Bodendenkmalschutz
 (§ 11 DSchG M-V i.V. mit § 9 (2) der Verordnung zum Schutz und Erhaltung urgeschichtlicher

Bodendenkmäler)

1.1 Im Bereich des Vorhabens ist ein Bodendenkmal bekannt.

Die Bergung und Dokumentation der betroffenen Teile des Bodendenkmals/ der Bodendenkmale
ist gemäß den aktuell geltenden Richtlinien für archäologische Maßnahmen in Mecklenburg-
Vorpommern:
https://www.kulturwerte-mv.de/Landesarchaeologie/Archäologisches-Kulturerbe/Ausgrabungen/
downloads-ausgrabung
durchzuführen.
Beginn und Ende der fachgerechten Bergung und Dokumentation der betroffenen Teile des
Bodendenkmals/der Bodendenkmale sind jeweils mit einer Vorlaufzeit von 5 Werktagen beim
Dezernat Praktische Archäologie des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-
Vorpommern (E-Mail: dezernat_520@lakd-mv.de) anzuzeigen.

Für Maßnahmen in diesen Bereichen ist gemäß § 7 Abs. 1 ff. DSchG M-V eine denkmalrechtliche
Genehmigung erforderlich, solange nicht das Erfordernis/Genehmigungspflicht der Maßnahme
nach § 7 Abs. 6 DSchG M-V besteht.
Eine Beratung zum Umgang mit Bodendenkmalen, insbesondere zur Bergung und Dokumentation
betroffener Teile der Bodendenkmale, ist beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V,
Domhof 4/5, 19055 Schwerin (Ansprechpartner: Dr. Lars Saalow, Tel.: 0385 – 58879 647) zu erhalten.

1.2 Wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt
werden, sind diese gemäß § 11 (1) DSchG M-V der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich
anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder
Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu
erhalten. Die Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den
Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung
erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer
Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern,
wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert (§ 11 (3)
DSchG M-V).

Schallleistungspegel (Emissionspegel) der
stationären Geräte nach Herstellerangabe
in db(A)

Mindestabstand zwischen stationären Geräten
und schutzbedürftiger Bebauung (z. B. Schlaf-
und Kinderzimmer Nachbargebäude) in m

36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66

0,1 0,5 0,9 1,4 2,2 3,4 5,2 7,6 10,9 15,6 22,2

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom …………………..
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am …………………..……
erfolgt.

 Leezen, …………………………………………..………………………………………………………………….
                                                                                                                                              Die Bürgermeisterin

2. Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist beteiligt worden.

 Leezen, …………………………………………..………………………………………………………………….
                                                                                                                                              Die Bürgermeisterin

3. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wurde gemäß § 3 (1) BauGB am ………………..……
durchgeführt.

 Leezen, ………………………………..………………………………………………………………….…………
                                                                                                                                              Die Bürgermeisterin

4. Die Unterrichtung der Behörden über die Grundzüge der Planung im Sinne des § 4 (1) BauGB,
auch im Hinblick auf den erforderlichen Detailierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 (4)
BauGB wurde am …………..…… durchgeführt.

 Leezen, ………………………………..………………………………………………………………….…………
                                                                                                                                              Die Bürgermeisterin

5. Die von der Planung berührten Behörden sind gemäß § 4 (2) BauGB mit dem Schreiben vom
……………………..…… zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

 Leezen, ………………………………..………………………………………………………………….…………
                                                                                                                                              Die Bürgermeisterin

6. Die Gemeindevertretung hat am ……………………..…… den Entwurf des Bebauungsplanes mit
Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

 Leezen, ………………………………..……………………………………………………………….……………
                                                                                                                                              Die Bürgermeisterin

7. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil
B) sowie die Begründung haben in der Zeit vom …………………..…… bis zum
………………..………während der Dienststunden nach § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen.

 Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, daß Anregungen während der Auslegungsfrist
von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, am
…………………… ortsüblich bekannt gemacht worden.

 Leezen, ……………………………..………………………………………………………………….……………
                                                                                                                                              Die Bürgermeisterin

8. Der katastermäßige Bestand am ……………………..…… wird als richtig dargestellt bescheinigt.
Hinsichtlich der geometrischen Richtigkeit der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass der
rechtsverbindliche Datenbestand der amtlichen Liegenschaftskarte aus den Geobasisdaten
entnommen wurde.

 …………………………………………………………………………………………………………………….…
                                                                                                                       Kataster- und Vermessungsamt

9. Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Anregungen der Bürger sowie die Stellung-
nahmen der Behörden am ……………………..…… geprüft.

 Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

 Leezen, ………………………………..……………………………………………………………….……………
                                                                                                                                              Die Bürgermeisterin

10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
wird hiermit ausgefertigt.

 Leezen, ………………………………..……………………………………………………………….……………
                                                                                                                                              Die Bürgermeisterin

11. Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden
von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am
……………………..…… ortsüblich bekannt gemacht worden.

 In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 (2)
BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB)
hingewiesen worden. Die Satzung ist am ……………………..…… in Kraft  getreten.

 Leezen, ………………………………..……………………………………………………………….……………
                                                                                                                                              Die Bürgermeisterin

12. Die rechtskräftige Satzung über den Bebauungsplan ist gem. § 5 (4) KV M-V nach Ausfertigung
und Bekanntmachung der Rechtsaufsichtsbehörde (Kommunalaufsicht) angezeigt worden.

 Leezen, ………………………………..……………………………………………………………….……………
                                                                                                                                              Die Bürgermeisterin
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Prinzipskizze Traufhöhe/Firsthöhe (Pkt. I./2.1.):

Nebenzeichnung 1
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OK Dachhaut
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Traufe=
Schnittpunkt
Außenwand/
Dachhaut

WA3

Darstellung des Höhenbezuges für die festgesetzten Oberkante des Erdgeschoß-Fertigfußbodens
und der Trauf- und Firsthöhen (Pkt. I./2.1.):

Nebenzeichnung 2
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Höhenbezug bei steigendem Gelände
(Anstieg des Geländes ≥ 1,0 m vom
unteren Bezugspunkt bis zur
nächstgelegenen Gebäudeseite)

Höhenbezug bei fallendem Gelände
(Gefälle des Geländes ≥ 1,0 m vom
unteren Bezugspunkt bis zur
nächstgelegenen Gebäudeseite)

+1,0 m

+1,0 m

+ ≥ 1,0 m

− ≥ 1,0 m

−1,0 m

−1,0 m

festgesetzte Traufhöhe

Höhenbezug bei ebenem Gelände
(Steigung bzw. Gefälle des Geländes
< 1,0 m vom unteren Bezugspunkt bis zur
nächstgelegenen Gebäudeseite)
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bei steigendem Gelände ≥ 1,0 m:

• zulässige Erhöhung der fest-
 gesetzten Trauf- u. Firsthöhe
 um max. 1,0 m

• zulässige Erhöhung der fest-
 gesetzten OK Erdgeschoß-

Fertigfußboden um max. 1,0 m

bei fallendem Gelände ≥ 1,0 m:

• zwingende Reduzierung der
festgesetzten Trauf- u. Firsthöhe

 um 1,0 m

• zulässige Reduzierung der fest-
gesetzten OK Erdgeschoß-
Fertigfußboden um max. 1,0 m
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Traufe=
Schnittpunkt
Außenwand/
Dachhaut

WA1 + WA2 + WA 3

Prinzipskizze Geschossigkeit (Pkt. I./2.3.):

Nebenzeichnung 3

I

II
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2. Bodenschutz

2.1 Werden bei Erd- und Tiefbauarbeiten Anhaltspunkte bekannt, dass eine schädliche Bodenver-
änderung oder Altlast vorliegt (z. B. durch ungewöhnliche Bodenverfärbungen, Ausgasungen,
Abfallvergrabungen), so ist dies gemäß § 2 (1) Landesbodenschutzgesetz für Mecklenburg-
Vorpommern (LBodSchG M-V) unverzüglich der zuständigen Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Eine
Zuwiderhandlung stellt gemäß § 17 (1) LBodSchG M-V eine Ordnungswidrigkeit dar, welche mit
einer Geldbuße geahndet werden kann.

2.2 Es besteht gemäß § 7 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) eine Vorsorgepflicht gegen das Ent-
stehen von schädlichen Bodenveränderungen infolge von Eingriffen in den Boden. Unnötige
Beeinträchtigungen der Bodenbeschaffenheit sind bei Erd- und Tiefbaumaßnahmen zu vermeiden
bzw. zu vermindern (z. B. unnötiger Bodenaushub, Durchmischung verschiedener Bodenschichten,
Bodenverdichtungen durch erhebliche mechanische Belastungen, unnötiges Befahren von
späteren Freiflächen, Verunreinigungen durch Schadstoffe etc.).

3. Bauökologie

 Zur Beleuchtung des Wohngebietes sind aus Gründen des Artenschutzes nur Leuchtmittel mit
warmem Licht ohne Blauanteil im Lichtspektrum zu verwenden.

 Bei der Ausrichtung von Straßenbeleuchtung ist darauf zu achten, dass die Lichtquelle den Boden-
belag und nicht die umliegenden Gehölzstrukturen anstrahlt.

 Im Baugebiet dürfen folgende Baustoffe nicht verwendet werden, da sie die Ozonschicht
gefährden oder krebserregend oder allergieauslösend sein können:

 asbesthaltige Baustoffe, FCKW-, HFCKW-, CFC- und FCK-haltige und formaldehydhaltige Baustoffe.

4.  Abwasser

Das anfallende häusliche Abwasser des Wohngebietes sowie das anfallende Niederschlagswasser
der öffentlichen Verkehrsflächen sowie der Gebäude und versiegelten Flächen ist über den
Anschluss an die bestehende bzw. geplante Schmutz- und Regenwasserkanalisation zu entsorgen.
Die Einleitung des Niederschlagswassers von den Privatgrundstücken hat über eine Zwischen-
speicherung in einer auf den jeweiligen Grundstücken zu errichtenden Regenwasserzisterne zu
erfolgen.
Die Anforderungen an die Schmutzwasserentsorgung in Trinkwasserschutzgebieten sind zu
beachten und einzuhalten.

5.  Trinkwasserschutz

Das Plangebiet liegt in Teilen in der weiteren Schutzzone (Zone III) der Wasserfassung Leezen.

Bohrungen zum Zwecke der Erdwärmegewinnung sind in der Trinkwasserschutzzone III verboten.
Für der Witterung ausgesetzte Teile baulicher Anlagen und Entwässerungsanlagen an den
Gebäuden (Wände, Dächer, Abflussrohre) ist die Verwendung von unbeschichteten Metallen
(Kupfer, Zink, Blei) unzulässig.
Beim Einbau von Recyclingmaterial gilt, dass der Zuordnungswert Z0 (gem. LAGA-Regelwerk
"Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen") nicht
überschritten werden darf.
Die Planung und Bauausführung der Verkehrsanlagen hat nach der Richtlinie für bautechnische
Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten (RiStWag) zu erfolgen.

6.  Leitungsrechte und Versorgungsleitungen
 (§ 9 (1) 13 und 21 BauGB)

 Vorhandene unterirdische Leitungen sind im Bebauungsplan nicht oder nur unvollständig
dargestellt. Mit dem Antreffen weiteren Leitungsbestandes (u.a. Drainageleitungen) muss bei
Erdarbeiten gerechnet werden.

7. Baugrunduntersuchung

 Es wird allen Bauherren empfohlen, für die Planung ein auf das konkrete Baugrundstück und
Gebäude bezogenes Baugrundgutachten zur Sicherheit bei der Gebäudegründung anfertigen zu
lassen.

8. Munitionsfunde

 Sollten bei Bodenarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden
werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und in der unmittelbaren
Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst im Landesamt für zentrale
Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V hinzuzuziehen.

9.  Definition der Geländeoberfläche im Sinne des § 6 LBauO M-V

 Der Begriff der Geländeoberfläche wird wie folgt definiert:
 Als Geländeoberfläche im Sinne des § 6 LBauO M-V (Abstandsflächen, Abstände) wird die sich

nach Beendigung der öffentlichen Erschließungsarbeiten einstellende Geländehöhe auf den Bau-
grundstücken definiert.

10.  Geltungsstand der BauNVO und der PlanZV

 Es gilt die BauNVO (Baunutzungsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl.
2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

 Es gilt die PlanZV (Planzeichenverordnung) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

V. Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne von § 84 LBauO M-V handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen
die bauordnungsrechtlichen Gestaltungsfestsetzungen unter Punkt III. dieses Planes verstößt.
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

_______________________________________________________________________________________________

Die DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaß-
nahmen" (Ausgabe Juli 2014) ist bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen. Sie kann zudem
beim Amt Crivitz, Amtsstraße 5, 19089 Crivitz eingesehen werden.

Die DIN 4109-1 "Schallschutz im Hochbau" (Ausgabe Januar 2018) ist bei der Beuth Verlag GmbH,
Berlin, zu beziehen. Sie kann zudem beim Amt Crivitz, Amtsstraße 5, 19089 Crivitz eingesehen
werden.
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TEIL A - PLANZEICHNUNG

Satzung der Gemeinde Leezen über den Bebauungsplan Nr. 15
"Wohnbebauung Groth Moor"

Mecklenburgstrasse 13                Telefon : 0385 / 7610665
19053 Schwerin 0385 / 7610735

Herr Dipl.-Ing. Arch. Winter

Gemeinde Leezen

ÜBERSICHTSPLAN M 1 : 10.000

BEBAUUNGSPLAN NR. 15
"WOHNBEBAUUNG
GROTH MOOR"

PLANZEICHENERKLÄRUNG
(gem. PlanZV 90 vom 18. Dezember 1990)
ZEICHENERKLÄRUNG

ERLÄUTERUNG

I.    FESTSETZUNGEN

RECHTSGRUNDLAGE

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 (1) 1 BauGB i. V. mit §4 BauNVO

WA § 4 BauNVOAllgemeine Wohngebiete

MASZ DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 (1) 1 BauGB i. V. mit § 16 BauNVO

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß § 20 BauNVO

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
§ 9 (1) 2 BauGB i. V. mit §§ 22 u. 23 BauNVO

o § 22 BauNVOoffene Bauweise

§ 22 BauNVOnur Einzelhäuser zulässig

§ 9 (1) 11 BauGB
VERKEHRSFLÄCHEN

Straßenbegrenzungslinie

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

HAUPTVERSORGUNGSLEITUNGEN
§ 9 (1) 13 BauGB

E

PLANZEICHEN

§ 23 BauNVOBaugrenze

GRZ …… Grundflächenzahl § 16, 17, 19 BauNVO

§ 9 (1) 15 BauGB
GRÜNFLÄCHEN

Ö Öffentliche Grünflächen

unterirdische Leitungen

Stellung baulicher Anlagen -Hauptfirstrichtung- (Zusatzzeichen)

THmax = …… m Traufhöhe (in …… m über Bezugspunkt) als Höchstmaß § 18 BauNVO

FHmax = …… m Firsthöhe (in …… m über Bezugspunkt) als Höchstmaß § 18 BauNVO

§ 22 BauNVOnur Doppelhäuser zulässigD

§ 22 BauNVOnur Hausgruppen zulässigH

Öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsberuhigter Bereich

§ 9 (1) 12 und 14 BauGB
FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG

Regenwasserrückhaltebecken (Zusatzzeichen)RRB

Temporäre Aufstellfläche für Müllbehälter

P Private Grünflächen

FLÄCHEN FÜR MASZNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG
VON NATUR UND LANDSCHAFT

§ 23 BauNVOBaulinie

II - III Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß § 20 BauNVO

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes

§ 9 (7) BauGB

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende
Flächen
- Gehrecht
- Leitungsrecht
- zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger
- zugunsten der Anlieger der Reihenhäuser in den allgem.
  Wohngebieten WA3

§ 9 (1) 21 BauGB

G
L
V+E
A (WA3)

§ 9 (1) 10 BauGB

Mindestmaß für die Größe von Baugrundstücken

Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des
Naturschutzrechts (außerhalb des Plangebietes)

Landschaftsschutzgebiet L 138c "Schweriner Seenlandschaft
im Landkreis Ludwigslust-Parchim" (außerhalb des Plangebietes)

L

Europäisches Vogelschutzgebiet SPA DE 2235-402 "Schweriner Seen"
(außerhalb des Plangebietes), (Zusatzzeichen)

SPA

Höhenpunkt  -  Höhensystem DHHN92 in m über NHN

III.  PLANZEICHEN OHNE NORMCHARAKTER

Nutzungsschablone

vorhandene Gebäude

Flurstücksgrenze

Flurstücksbezeichnung

Schnittlinie der Straßenquerschnitte

vorhandene unterirdische Schmutzwasserleitung (nachrichtlich)SW

vorhandene unterirdische Regenwasserleitung (nachrichtlich bzw.
gem. Kamerabefahrung)

RW

vorhandener Einzelbaum

Bezeichnung der Kompensationsmaßnahme

mögliche Grundstücksparzellierung

A …

geplante Gehölzabnahme (Einzelbaum)

S … Bezeichnung der Schutzmaßnahme

Bezeichnung der Ausgleichsmaßnahme ArtenschutzAAFB …

Satteldach, WalmdachSD, WD

Grund-
flächen-

zahl - GRZ

Art der baulichen
Nutzung

Zahl der
Voll-

geschosse

Bauweise

Dachform

Hausform

maximale Traufhöhe
maximale Firsthöhe

vorhandene unterirdische ND-Gasleitung (nachrichtlich), außerhalb des Plangebietes

vorhandene unterirdische Trinkwasserleitung (nachrichtlich)

63.84

ND

vorhandene unterirdische MD-Gasleitung (nachrichtlich)MD

geplante Gehölzrodung (Hecken, Gehölzflächen)

geplanter Gebäuderückbau

vorhandene unterirdische Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom
(nachrichtlich)

T

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen
-Firstrichtungen- (Zusatzzeichen)

TEIL B - TEXT - SATZUNG
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) sowie nach § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern
(LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033) beschließt die Gemeindevertretung
der Gemeinde Leezen am …….......................... folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 15
"Wohnbebauung Groth Moor", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen
Festsetzungen (Teil B) als Satzung:

PRÄAMBEL

VERFAHRENSVERMERKE

(AUSSERHALB DES PLANGEBIETES)PLANUNGSQUERSCHNITTE M 1:100 BESTANDSQUERSCHNITTE M 1:100

PLANUNGSQUERSCHNITT A

Mischverkehrsfläche

PLANUNGSQUERSCHNITT A1

Rand-
streifen

Fahrbahn
Rad / PKW / LKW

Rand-
streifen

PLANUNGSQUERSCHNITT B

Rand-
streifen

Fahrbahn
G / Rad / PKW / LKW

Mischverkehrsfläche

Rand-
streifen

Parken /
Baumpflanzung

PLANUNGSQUERSCHNITT C

Rand-
streifen

Fahrbahn
G / Rad / PKW / LKW

Rand-
streifen

Mischverkehrsfläche
BESTANDSSQUERSCHNITT "ZUM SPERLINGSFELD"

(ABSCHNITT 2)
(AB ADLERSTRASSE BIS WENDEANLAGE)

Fahrbahn
G / Rad / PKW / LKW

Parken /
Grünstreifen mit
Strauchbestand

Rand-
streifen

BESTANDSSQUERSCHNITT "ZUM SPERLINGSFELD"
(ABSCHNITT 1)

(BUSSARDWEG BIS ADLERSTRASSE)

Fahrbahn
Rad / PKW / LKW

RandstreifenRand-
streifen

BESTANDSSQUERSCHNITT "BUSSARDWEG"

Fahrbahn
Rad / PKW / LKW

Randstreifen Randstreifen

MASZSTAB 1:500

65.62

LWB

RRB

WA3

WA1

WA1
WA3

WA3
WA1

WA1

WA1

SW

RW

ND

SW

ND

SW

RW

MD

MD

MD

MD

SW

MD

SW

ND

SW

NUTZUNGSSCHABLONEN

GRZ
0,25

o

II

SD, WD

WA1

E

THmax = 4,50 m
FHmax = 9,50 m

GRZ
0,25

o

II

SD, WD

WA2

THmax = 4,50 m
FHmax = 9,50 m

GRZ
0,4

o

II - III

SD, WD

WA3

H

THmax = 7,50 m
FHmax =12,50 m

anbaufähige Verkehrsfläche anbaufähige Verkehrsfläche

unterer Bezugspunkt

−
+

+

+unterer Bezugspunkt

NEBENZEICHNUNGEN

+

−

−−

WA1

Gehweg

WA1
   Fmind.

   700 m2 VORHANDENES AW-PUMPWERK/
UMVERLEGUNG GEPLANT

GEPLANTE FAHRBAHNVERBREITERUNG
AUFGRUND NOTWENDIGER
LINKSABBIEGERSPUR AUS

RICHTUNG GÖRSLOW

GEPLANTE SPERRFLÄCHE UND
FAHRBAHNVERBREITERUNG
AUFGRUND NOTWENDIGER
LINKSABBIEGERSPUR AUS

RICHTUNG GÖRSLOW

Linde 0,2/4

Linde 0,2/4

Linde 0,2/2
Fichte 0,2/2

Douglasie 0,3/3

Fichte 0,15/6

Linde 0,35/7

Linde 0,1-0,3/4

Linde 0,25/4

Walnuss 0,3/6

Apfel 0,2;0,2/3

Fichte 0,3/5Kirsche 02/3

Birne 0,2/3

Walnuss
0,2/3

S 1

V
A

FB
2

V
A

FB
2

VAFB1+3

Bezeichnung der VermeidungsmaßnahmeVAFB …

§ 9 (1) 6 BauGB
FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT

Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen

III = weitere Schutzzone der Wasserfassung Leezen

II.   KENNZEICHNUNG

PW

E

BD

PW

RW

RW

RW

geplante Umverlegung der vorhandenen unterirdischen Regenwasserleitung

WA1

§ 9 (1) 10 BauGB

PLANUNGSQUERSCHNITT A2

Rand-
streifen

Fahrbahn
Rad / PKW / LKW

Rand-
streifen

Gehweg

PLANUNGSQUERSCHNITT D

Rand-
streifen

Fahrbahn
G / Rad / PKW / LKW

Rand-
streifen

Mischverkehrsfläche

Rand-
streifen

Fahrbahn
G / Rad / PKW / LKW

Rand-
streifen

Parken /
Grünstreifen mit
Baumpflanzung

Öffentliche Parkfläche

LPB …
Lärmpegelbereiche II - IV gem. Schalltechnischer Untersuchung
der Fa. Lärmschutz Seeburg vom 18.10.2021

D

WA2

WA2
WA1

WA1

WA2
WA1

WA2

WA1
Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

ENTWURF / ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG GEM. § 3 (2) BauGB




